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§ 7 RATG
 RATG - Rechtsanwaltstarifgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Findet der Beklagte die Bewertung des Streitgegenstandes nach den §§ 56 oder 59 der Jurisdiktionsnorm durch

den Kläger zu hoch oder zu niedrig, so kann er spätestens bei der ersten zur mündlichen Streitverhandlung

bestimmten Tagsatzung die Bewertung bemängeln. Wird der Wert des Verfahrensgegenstandes im

außerstreitigen Verfahren von den Parteien unterschiedlich bezeichnet, so ist dies einer Bemängelung der

Bewertung gleichzuhalten.

2. (2)Mangels einer Einigung der Parteien hat das Gericht möglichst ohne weitere Erhebungen und ohne die

Erledigung wesentlich zu verzögern oder Kosten zu verursachen, den Streitgegenstand für die Anwendung dieses

Bundesgesetzes im Rahmen der von den Parteien behaupteten Beträge zu bewerten. Gleiches gilt im

außerstreitigen Verfahren für die Bewertung des Verfahrensgegenstandes. Dieser Beschluss kann durch ein

Rechtsmittel nicht angefochten werden.
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